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Thema

Nach der Reform ist vor der Reform
Zentrale Herausforderungen und mögliche Perspektiven einer
Reform der Pflegeversicherung in der kommenden Legislaturperiode

■ Thomas Klie

Angesichts der demografischen Her-
ausforderung und dem Wandel der Be-
reitschaft von Familien zur Pflege ihrer
Angehörigen, bedarf es weitreichender
Veränderungen als es die aktuelle
 Reform der Pflegeversicherung vor-
sieht. Insofern wird die Pflegepolitik
auch weiterhin auf der Tagesordnung
stehen.

Die Große Koalition hatte sich in der
Pflegepolitik mehr vorgenommen als sie
einlösen konnte. Die zentralen Fragen
der Finanzierung wurde in den Wahl-
kampf 2009 verlagert, die Überarbeitung
des Pflegebedürftigkeitsbegriffes auf Kos-
ten der Versicherten einem Konsortium
aus Wissenschaft und Medizinischem
Dienst der Krankenkassen übertragen,
eingebettet in einen Konsultationspro-
zess. Auch das Thema Pflegebudget wur-
de bewusst aus dem Pflege-Weiterent-
wicklungsgesetz (PfWG) herausgehalten.
Man wollte, so hieß es, die Ergebnisse
der wissenschaftlichen Begleitforschung
nach Ende des Modellprojektes abwar-
ten, allerdings das »Integrierte Träger-
übergreifende Budget« in der Fläche er-
proben.

Damit ist bereits eine Agenda für die
Reform des SGB XI in der kommenden
Legislaturperiode aufgestellt. Die Abar-
beitung dieser Agenda dürfte aber kei-
nesfalls ausreichen, um die Sicherung
der Pflege nachhaltig zu gewährleisten,
wie dies die Überschrift für den Referen-
ten-Entwurf zum Pflege-Weiterentwik-
klungsgesetz programmatisch formu -
lierte. Die Herausforderungen reichen
weiter als dies im Rahmen einer system -
immanenten Reform der Pflegeversiche-
rung möglich ist. Insofern sind für die
weiteren Legislaturperioden pflegepoliti-
sche Agenden vorauszusagen, die viel
von dem was im Pflege-Weiterentwick -
lungsgesetz an Themen aufgegriffen
wurden, in ihrem grundsätzlichen Be-
deutungsgehalt erst zum Tragen bringen
werden.

Die zentralen Aufgaben für eine künfti-
ge und auf Nachhaltigkeit hin angelegte
Pflegepolitik lassen sich in fünf Fragen zu-
sammenfassen:

1.Who cares? Der demografische und
soziale Wandel machen deutlich,

dass die Grundlagen, auf der die Pflege-
versicherung aufbaut, sowohl leistungs-
rechtlich als auch hinsichtlich ihrer Fi-
nanzierung in den nächsten Jahrzehnten
erodieren werden. Die Pflegebereitschaft
von Familien modifiziert sich. Sie ver-
schwindet keineswegs, aber sie ist sowohl
demografisch nicht mehr in gleicher
Weise erwartbar als auch hinsichtlich der
in der Bevölkerung verankerten Menta-
litäten und Bereitschaften deutlich ver -
ändert (Abb. 1, Seite 168). Schon heute
zeigen  Zeitbudgetstudien, dass Menschen
mit Pflegebedarf je nach sozialen Netz-
werkkonstellationen und Wohnort bei
gleicher Pflegebedürftigkeit mit einer
höchst unterschiedlichen Intensität von
Pflege und Begleitung rechnen können
(Abb. 2). Die Pflegeversicherung akzentu-
iert viel zu stark die medizinisch pflegeri-
sche Seite und vernachlässigt die sozialen
Dimensionen der Pflege – aber Pflege ist
auch ein soziales Schicksal. Alle »Aufrüs -
tung« in Richtung Professionalisierung in
medizinisch pflegerischer Hinsicht geht
an diesen zentralen Sachverhalten vorbei.
Es geht um das »Caring«, das Sorge tra-
gen und Kümmern für Menschen, die auf
andere verwiesen sind – in der ganzen Le-
bensspanne. Im Care liegt eine der zen-
tralen kulturellen Herausforderungen für
die nächsten Jahrzehnte. Diese Heraus-
forderungen enthalten weitreichende Im-
plikationen für künftige Pflegereformen.
Sie lassen sich nicht allein mit Appellen
an bürgerschaftliches Engagement beant-
worten.

2.Wie Unterstützung und Koopera-
tion gestalten? Wie gelingt die

Unterstützung in der Lebensführung und
Bewältigung bei Pflege für die Menschen

Prof. Dr. Thomas Klie ist
Hochschullehrer für öffentliches
Recht und Verwaltungswissenschaft
an der Evangelischen
Fachhochschule Freiburg. Er ist
Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Gerontologie und Geriatrie.
E-Mail klie@efh-freiburg.de

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2008-5-167 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 22.01.2026, 00:09:47. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2008-5-167


Thema

168

mit Behinderung und Pflegebedarf (eine
mir angemessene erscheinende Termino-
logie statt des Begriffs »Pflegebedürftig-
keit«) und den sie begleitenden Angehöri-
gen? Es kann heute keineswegs befriedi-
gen, wie sich die professionelle Begleitung
von Menschen mit Behinderung und Pfle-

gebedarf gestaltet. Es fehlt eine effiziente
Beratungs- und Unterstützungsinfrastruk-
tur, die für alle leicht zugänglich ist – in
der Kasseler Studie (Blinkert/Klie 2004)
gaben die Befragten an, 94 verschiedene
Beratungsstellen zu kennen. Nicht um-
sonst hat der Gesetzgeber im Pflege-

Weiterentwicklungsgesetz durch die Pfle-
geberatung und die Pflegestützpunkte den
Case Management-Fachdiskurs aufge-
nommen, allerdings ohne die notwendi-
gen qualifikatorischen und strukturellen
Voraussetzungen für die Implementation
eines wirksamen Case Managements zu
schaffen. (vgl. hierzu DGCC Expertise,
Internet http://www.dgcc.de). Wenn es
im Sinne eines modernen Welfare-Mix
(vgl. Klie/Ross 2005) gelingen soll, unter-
schiedliche professionelle Hilfen mit fa-
miliärer und bürgerschaftlicher Unter-
stützung intelligent zu verbinden und dies
gerade für Personen, die nicht über hin-
reichende soziale Netzwerkstrukturen
verfügen, dann bedarf dies einer profes-
sionellen, leistungsträger- und profes-
sionsübergreifenden Unterstützung. Die
Zuordnung der Aufgaben der Pflegebera-
tung an die Pflegekassen greift hier nicht
nur viel zu kurz sondern ist verfehlt: Case
Management bedarf der lebensweltlichen
und kommunalen Verankerung und nicht
der Einbindung in eine zentral gesteuerte
administrative Struktur.

3.Wie Teilhabe sichern? Hierzu die-
nen medizinisch pflegerische Er-

kenntnisse, auch die Fachpflege, die auf
einem Verständnis von Behinderung ba-
siert, das der »Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit« (ICF) der Weltgesund-
heitsorganisation folgt und auf die sozia-

Abb. 1: Die Scherenentwicklung macht die steigende Zahl der Pflegebedürftigen und
die sinkende Zahl des so genannten Pflegepotentials deutlich (Blinkert/Klie AzuP 2008,
S. 27 ff.)

Abb. 2: Pflege als soziales Schicksal, Pflegezeit Stadt/Land: Im städtischen Umfeld lebende erhalten im Schnitt 9 Stunden pro Wo-
che (Brutto-)Pflege- und Begleitungszeit, Menschen mit Pflegebedarf im ländlichen Bereich in soziale Netzwerkstrukturen gut in-
tegriert (meist eigene Familie) erhalten bis zu 84 Stunden. (Blinkert/Klie 2006)
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le Teilhabe von Menschen mit Pflegebe-
darf ausgerichtet ist. Ob im Heim oder
Daheim, überall geht es um die Sicherung
von Lebensqualität, um die Herstellung
von Würde durch Interaktion und damit
auch um die Sicherung sozialer Teilhabe.
Dies ist keine Aufgabe, die allein profes-
sionellen und Institutionen übertragen
werden kann, sondern die der Gesell-
schaft, die nur eingelöst werden kann in
überschaubaren sozialen Einheiten.

4.Wie finanzieren? Im Vergleich zur
Renten- und Krankenversicherung

ist die finanzielle Absicherung des Pflege-
risikos eine kompliziertere Frage. Das
Pflegerisiko allein einer umlagefinanzier-
ten Finanzierungsstrategie zu überlassen,
erscheint schon aus demografischen Ge-
sichtspunkten nicht nachhaltig angelegt.
Man wird sich über die Fragen der Fi-
nanzierung unter unterschiedlichen Vor-
zeichen Gedanken machen müssen. Da-
bei gilt es zu reflektieren, dass Pflege mit-
nichten nur ein Thema ist, das sich mit
klassischen Strategien in der Sachleis -
tungslogik oder über sozialstaatliche
Transferleistungen bewältigen lässt.
Nimmt man zur Kenntnis, dass die bishe-
rigen Leistungen der Pflegeversicherung,
insbesondere die Sachleistungen im am-
bulanten Bereich, eine eher nachgeordne-
te Bedeutung für die Sicherung der Pflege
in Privathaushalten haben, wird man an
einer Neuzuschneidung von Leistungen
und auch an einer Erweiterung der Leis -
tungsformen mittelfristig nicht vorbei-
kommen.

5.Was macht gute Pflege aus? Schaut
man die Qualitätsberichte des Medi-

zinischen Dienstes der Krankenkassen an,
so stehen dort medizinisch pflegerische
Fragen im Vordergrund – Dekubituspro-
phylaxe, Ernährung- und Flüssigkeitszu-
fuhr, Pflegedokumentation, nachvollzieh-
bare Medikamentenvergabe (vgl. MDS-
Qualitätsbericht 2005) – und dies zu
Recht. Da die medizinisch pflegerische
Qualität eine wichtige Dimension guter
Pflege ist, ist es überhaupt nicht hinnehm-
bar, dass nicht alle auf Pflege angewiese-
nen Menschen an dem Stand der Künste
der Pflege teilhaben. Ebenso bedeutsam ist
es, dass die biografisch geprägte Individu-
alität bei der Lebensbewältigung und Le-
bensgestaltung unter Bedingung von Pfle-
gebedürftigkeit berücksichtigt wird. Die
Zeit- und Teilhabedimension sind bedeu-

tende Qualitätsdimensionen. Ein solches
Qualitätsverständnis verlangt vor allem
nach subjektorientierten Instrumenten der
»Qualitätssicherung«: Assessments, Hilfe-
planung, Aushandlung. Viel zu eng knüp-
fen wir die notwendigerweise formalisier-

te Definition von Pflegebedürftigkeit als
Leistungsvoraussetzung für SGB XI Leis-
tungen an Inhalte der Leistungen an, die
dann einer strengen Qualitätskontrolle
unterworfen werden. Das Gerechtigkeits-
problem in der Verteilung knapper Mittel
wird im SGB XI »unterkomplex« gelöst.

Perspektiven

Aus den Hinweisen auf die zentralen
Herausforderungen lassen sich auch
mögliche Perspektiven für eine angemes-
sene Pflegepolitik ableiten:

1.Assessment, Begutachtungs- und
Hilfeplanung integrieren: Es liegt

eine große Chance in der Überarbeitung
des Begutachtungsverfahrens im SGB XI
und des Pflegebedürftigkeitsbegriffes,
wenn es gelingt, fachlich bedeutsame
 Indikatoren für die gesundheitliche Situa-
tion von auf Pflege angewiesenen Men-
schen und ihrer Erhebung mit einer ge-
meinsamen Inblicknahme der Lebenssitu-
ation und dem Aushandlungsprozess mit
allen Beteiligten, wie die Lebensbewälti-
gung angesichts der Pflegeaufgaben ge-
schehen soll, zu verbinden. Es ist gesund-
heitsökonomisch nicht sinnvoll, Begut-
achtungsverfahren von fachlicher
Assessment- und Hilfeplanungsfunktion
zu trennen. Gelingt es einen assessment-
gestützten Pflegebegriff zu etablieren, mit
validen und reliablen Instrumenten, sollte
dessen Anwendung allen Profis möglich
sein, so dass es für die Feststellung der
Pflegebedürftigkeit, außer einer supervi-
sorischen Funktion nicht mehr bedarf.
Verfahrensrechtlich bietet das SGB IX ein
Muster, das bei entsprechender Ressour-
cenzuordnung anders als bei den Service-

stellen, in der Pflege funktionieren könn-
te. So ist mit den nächsten Reformschrit-
ten die Frage zu verbinden, wie ein neuer
assessmentgestützter Pflegebedürftigkeits-
begriff, der dazu dient, alle relevanten
Einflussfaktoren für die von Pflege ge-

prägte Lebenssituation in den Blick zu
nehmen, dem Leistungsrecht, etwa im
SGB I, vorangestellt werden kann. Er
wäre dann für alle Leistungsträger ver-
bindlich und würde auch auf struktureller
Ebene neue Gestaltungsoptionen für die
Begutachtungsassessment- und Planungs-
funktion eröffnen.

2.Strukturreformen: Eine Strukturre-
form der Pflegeversicherung wäre

damit verbunden, die das, was im Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz nicht nur halb-
herzig, sondern so geregelt wurde, dass
ordnungspolitisch betrachtet keine rele-
vanten Strukturen entstehen können, die
eine neue Bedeutung der kommunalen
Ebene und ein neues Miteinander von
sektorübergreifenden Akteuren etabliert.

3.Neuordnung des Leistungsrechts:
Inzwischen ist vergleichsweise viel

über die Qualität von Pflegeleistungen so-
wohl im ambulanten als auch im statio-
nären Bereich bekannt – vergleichsweise
wenig über die Effizienz der Leistungen
im Zusammenhang mit der Bewältigung
der Lebenssituation der Betroffenen, glei-
ches gilt für die Akzeptanz des Pflegegel-
des und über seine Verwendung und sei-
ne Wirkungen. Das Leistungsrecht des
SGB XI ist noch strikt eingebunden in
eine Sachleistungslogik, verbunden mit
 einem verrichtungsbezogenen, protonor-
mistischen Pflegebedürftigkeitsbegriff. In-
sofern wird man sich in der nächsten Le-
gislaturperiode auch über die Leistungs-
formen Gedanken machen – dazu gehört
das Pflegegeld. Wir kennen heute drei
unterschiedliche Verwendungsarten: Stüt-
zung der Familienpflegebereitschaft, Nut-
zung i.S. der Grundsicherung/Lebensstan-
dardsicherung und den Einsatz für

»Das Sachleistungsprinzip
ist sinnvoll, wo professionelle
Standards in der Versorgung
sicherzustellen sind«
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Schwarzarbeit. Die Freiheit, die das Pfle-
gegeld gewährt ist bestechend. Gleich-
wohl sollte man überlegen, ob man die
Vereinbarkeitspolitik nicht stärker durch
ein zweckbestimmtes Pflegegeld stützt
und das Pflegegeld wirklich auf eine Gra-
tifikationsfunktion begrenzt, wie es das
Kindergeld darstellt. Die Pflegezeit mit
 einer Einkommensersatzleistung zu flan-
kieren ist familien- und vereinbarkeits -
politisch von hohem Belang. Auch die
Sachleistungen sollten überdacht werden.
Das Prinzip der Sachleistung macht vor
allen Dingen dort Sinn, wo es darum
geht, professionelle Standards in der Ver-
sorgung sicherzustellen. Zu den profes-
sionellen Pflegeaufgaben gehören Steue-
rungsfunktionen und begrenzt besonders
anspruchsvolle »handwerkliche« Aufga-
ben. Diese fachpflegerischen Leistungen

ließen sich ggf. in das GKV-System inte-
grieren.

Schlussbemerkung

Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz
gibt wichtige Impulse, signalisiert die Be-
reitschaft der Politik, sich des Themas
auch mit etwas mehr Geld anzunehmen
und thematisiert Grundfragen zukünfti-
ger Pflegesicherung.

Die Stärkung der Leistungsträger Pfle-
gekassen und das Beharren in korporati-
stischen Strukturen wird den Herausfor-
derungen, die sich angesichts des demo-
grafischen und sozialen Wandels stellen,
allerdings nicht gerecht. Die zentralen
Fragen der Finanzierung und des Pflege-
begriffes wurden vertagt. Insofern wird in

der nächsten Legislaturperiode die Pflege-
reform prominent auf der politischen
Agenda stehen.

Die beschriebenen Herausforderungen
und skizzierten Perspektiven legen eine
grundlegende Reform der Pflegesicherung
nahe: Ein neues Pflegeverständnis im Sin-
ne von Care zu etablieren und eine Struk-
turreform mit einer neuen und symmetri-
scheren Aufgabenverteilung zwischen
Bund, Ländern, Kommunen und eine
neue Architektur des Leistungsrechts.

Nicht mehr vom Selben sondern Neu-
es ist gefragt, wenn es um die Sicherung
der Pflege geht. Das Erfolgsmodell Pfle-
geversicherung wird seine Bewährungs-
probe erst dann bestehen, wenn sie sich –
ebenso wie die Arbeitsverwaltung – in
grundlegender Weise als reformfähig er-
weist. ◆
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